
Allgemeine Geschäftsbedingungen von  

X Element Kitesurfing 
1. Kitesurfkurs 
 
1.1 Teilnahmebedingungen 
Der Teilnehmer / die Teilnehmerin erklärt ausdrücklich, dass aus medizinischer Sicht 
keine Bedenken gegen die Ausübung des Kite-Sports bestehen. Bei möglichen 
Beschwerden empfehlen wir, den Hausarzt zu konsultieren. Voraussetzung für die 
Teilnahme an Kitesurf Kursen ist die Fähigkeit, mindestens 15 Minuten im freien Wasser 
ohne Hilfsmittel schwimmen zu können.  
 
1.2 Anmeldung   
 Minderjährige müssen zusätzlich eine schriftliche Einverständniserklärung des 
gesetzlichen Vertreters erbringen. 
Anmeldungen können schriftlich per Mail oder per Telefon erfolgen. 
 
1.3 Stornierung 
Jeder Rücktritt von bereits gebuchten Kursen ist schriftlich zu erbringen. Die Stornierung 
von einem gebuchten Kitekurs muss mind. 1 Woche vor Kursbeginn erfolgen. 
Bei einem Rücktritt seitens des Veranstalters wird der gesamte Betrag rückerstattet. 
 
1.4 Sicherheits- und Durchführungsbestimmungen 
Den Anweisungen des Instructors ist stets strikt Folge zu leisten. 
Sicherheitsbestimmungen und Regeln zur Ausübung des Wassersports sind einzuhalten. 
Brillen und andere Gegenstände sind gegen Verlust zu sichern. Schmuckgegenstände wie 
Ringe und Ketten sind abzulegen. 
Für alle Kurse gilt: 
- Kursteilnehmer, die einen Lehrgang nachhaltig stören oder ein ordnungswidriges 
Verhalten an den Tag legen, welches das Ansehen oder die Unversehrtheit der 
Teilnehmer oder des Veranstalters gefährdet, könne nach Ermahnung vom Kursverlauf 
ausgeschlossen werden. Die Teilnahmegebühr wird in diesem Fall nicht rückerstattet. 
- Kommt der Kursteilnehmer zu einem gebuchten Kurs zu spät, so hat er keinen 
Anspruch auf Ersatz für die versäumte Leistung. 
- Kann ein Kurs witterungsbedingt nicht stattfinden, wird ein Ersatztermin in gleichem 
Umfang angeboten. 
 
1.5 Sorgfaltspflicht 
Die Sicherheit und Betriebsbereitschaft der Kite-Ausrüstung wird durch regelmäßige 
Inspektionen sichergestellt. Dennoch ist der Teilnehmer / die Teilnehmerin verpflichtet, 
die Kite-Ausrüstung vor Nutzung zu überprüfen. Im Interesse aller Beteiligten ist jeder 
Teilnehmer / jede Teilnehmerin verpflichtet, selbst- und / oder fremd verursachte 
Schäden sofort anzuzeigen. 
Falls die Betriebsbereitschaft der Kite-Ausrüstung durch Nichtbeachtung der Anweisung 
des Instructors oder durch fahrlässige oder sogar vorsätzliche Verhaltensweisen des 
Teilnehmers / der Teilnehmerin nicht mehr gewährleistet ist, besteht für den durch die 
Tatbestandsaufnahme und Störungsbeseitigung entstandenen Zeitverlust kein Anspruch 
auf Schadensersatz seitens des Teilnehmers. 



1.6 Haftung 
X Element Kitesurfing übernimmt keine Haftung für Gefahren, die zwangsläufig mit dem 
Kite-Sport in Verbindung stehen. Der Teilnehmer / die Teilnehmerin nimmt diese 
Gefahren in Kauf. 
Die Teilnahme an den Kursen sowie die Anreise und der Aufenthalt erfolgen auf eigene 
Gefahr, Kosten und Verantwortung des Teilnehmers / der Teilnehmerin. 
Weiters übernimmt X Element Kitesurfing keine Haftung über Schäden, die dem 
Teilnehmer / der Teilnehmerin während der Ausübung des Sports durch das Verschulden 
anderer Kursteilnehmer oder Dritter entstehen. 
X Element Kitesurfing übernimmt keine Haftung für Verlust oder Beschädigung des 
Eigentums der Teilnehmer. 
Der Teilnehmer / die Teilnehmerin verpflichtet sich, das zur Verfügung gestellte Kite-
Material wie sein Eigentum nach allen Regeln guter Seemannschaft zu führen und zu 
behandeln und haftet bei grob fahrlässiger Beschädigung oder Verlust. 
X Element Kitesurfing haftet für die gewissenhafte Kursvorbereitung, die Richtigkeit der 
Kursausschreibung und die gewissenhafte Durchführung der Inspektion zur 
Sicherstellung der Betriebsbereitschaft des Kite-Materials. 
Die Haftung für Sach- und Personenschäden ist ausgeschlossen. 
 
X Element Kitesurfing empfiehlt jedem Teilnehmer / jeder Teilnehmerin den Abschluss 
einer Haftpflicht- und Unfallversicherung, die den Kite-Sport abdeckt! 
 
1.7 Zahlung 
Die entsprechenden Kursgebühren müssen vorgängig per Einzahlung eingegangen sein 
oder spätestens bei Kursbeginn in Bar bezahlt werden. 

	  

	  


